
Allgemeine Verkaufsbedingungen der Forbo Siegling GmbH, mit Sitz in Hannover                                 Stand 23.06.2017 

1. Allgemeines 

1.1 Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegen-
stehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende 
allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Gel-
tung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unse-
ren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Be-
stellers die Lieferungen vorbehaltlos ausführen. 

1.2 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unterneh-
mern i.S.v. § 14 BGB, wenn der Vertrag zum Betrieb des Unter-
nehmens gehört, sowie gegenüber juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
i.S.v. § 310 Abs. 1 BGB. 

1.3 Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Ge-
schäfte mit dem Besteller. 

1.4 Übernehmen wir auch noch Montagearbeiten, so gelten zusätz-
lich unsere Allgemeinen Montagebedingungen (www.forbo-

siegling.com). 
2. Angebote und Angebotsunterlagen 

2.1 Unser Angebot ist bis zur endgültigen Auftragsbestätigung frei-
bleibend. 

2.2 Die Bestellung des Bestellers ist ein bindendes Angebot. Wir sind 
berechtigt, dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen durch 
Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen oder dem 
Besteller innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zuzusenden. 

2.3 Die technischen Daten unserer Kataloge, Listen und Zeichnun-
gen (einschließlich Gewichts- und Maßangaben) sind sorgfältig 
erstellt, Irrtum vorbehalten. Das gleiche gilt für alle Daten unserer 
Verkaufsunterlagen. Solche Angaben stellen jedoch keine Ga-
rantiezusagen dar; Garantiezusagen bedürfen in jedem Fall ei-
ner ausdrücklichen Bestätigung durch uns. 

2.4 Alle Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behal-
ten wir uns auch nach der Auftragsbestätigung vor. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 

3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
verstehen sich unsere Preise ab Werk einschließlich Verladung 
im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung, Fracht, Überfüh-
rung, Versicherung, Zölle, Montage und der jeweils gültigen ge-
setzlichen Umsatzsteuer. 3.2 Für Riemen und Bänder, die mit 
Vorspannung geliefert werden, gilt die geometrische Betriebs-
länge als Rechnungsgrundlage. 

3.3 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise nach Ablauf von 
4 Monaten seit dem Vertragsabschluss entsprechend zu erhö-
hen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, 
insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreis-
steigerungen, eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Ver-
langen nachweisen. 

3.4 Soweit sich nicht aus der Auftragsbestätigung etwas anderes 
ergibt, ist der Kaufpreis sofort ohne jeden Abzug zur Zahlung fäl-
lig. Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen 
Vereinbarung.  

3.5  Soweit keine abweichenden Zahlungsziele vereinbart wurden, 
tritt Verzug 30 Tage nach Rechnungsstellung ein. Verzugszinsen 
werden mit 9 Prozentpunkten p.a. über dem Basiszinssatz be-
rechnet. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist hier-
durch nicht ausgeschlossen. Vor Zahlung fälliger Rechnungsbe-
träge einschließlich Verzugszinsen sind wir zu keiner weiteren 
Lieferung aus irgendeinem laufenden Vertrag mit dem Besteller 
verpflichtet. 

3.6 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von 
uns anerkannt sind. Außerdem ist der Besteller zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Ge-
genanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Ein Zu-
rückbehaltungsrecht wegen Teilleistungen nach § 320 Abs. 2 
BGB steht dem Besteller nicht zu. 

3.7 Werden uns nach Auftragsannahme Tatsachen bekannt, die be-
gründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers auf-
kommen lassen, so sind wir berechtigt, vor der Lieferung volle 
Zahlung oder entsprechende Sicherheitsleistung zu verlangen 
bzw. nach erfolgloser Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. 
Neben bereits eingetretenem Zahlungsverzug gilt als Nachweis 
einer wesentlichen Vermögensverschlechterung eine der Sorg-
falt eines ordentlichen Kaufmanns gemäß erteilte Auskunft einer 
Bank, Auskunftei, eines mit dem Besteller in Geschäftsverbin-
dung stehenden Unternehmens oder ähnliches. Ist die Lieferung 
bereits erfolgt, werden die in Frage kommenden Rechnungsbe-
träge ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsbedingungen so-
fort zur Zahlung fällig. 

4. Lieferzeit und Lieferverzug 

4.1 Lieferzeiten verstehen sich als unverbindliche Angaben, soweit 
nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart ist. 

4.2 Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung, 
jedoch nicht vor der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Erfül-
lung der Verpflichtungen des Bestellers, insbesondere also nicht 
vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unter-
lagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer ver-
einbarten Anzahlung. 

4.3 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu 
ihrem Ablauf das Werk oder das Auslieferungslager verlassen 
hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Dies gilt nicht, 
wenn vertraglich eine Abnahme bedungen ist oder wenn eine 
Montageverpflichtung vereinbart ist. 

4.4 Im Falle höherer Gewalt oder sonstiger unvorhersehbarer, au-
ßergewöhnlicher und unverschuldeter Umstände, z.B. Betriebs-
störung, Streik, Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energiever-
sorgungsschwierigkeiten, verspätete oder fehlerhafte Zuliefe-
rung von für die Fertigung des Liefergegenstandes benötigten 
Rohmaterialien, Halb oder Fertigfabrikaten usw., verlängert sich, 
wenn wir hierdurch an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Ver-
pflichtung gehindert sind, die Lieferzeit um die Dauer der Behin-
derung und einer angemessenen Anlaufzeit. Dies gilt auch, wenn 
diese Umstände bei Vorlieferanten eintreten. Beginn und Ende 
derartiger Umstände werden von uns in wichtigen Fällen dem 
Besteller baldmöglichst mitgeteilt. Wird durch die genannten Um-
stände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unzumutbar, 
so sind wir von der Lieferverpflichtung frei. Verlängert sich die 
Lieferzeit oder werden wir von der Lieferverpflichtung frei, so 
kann der Besteller hieraus keine Schadenersatzansprüche her-
leiten. Soweit wir von der Lieferverpflichtung frei werden, gewäh-
ren wir etwa erbrachte Vorleistungen des Bestellers zurück. 

4.5 Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Bestellers bleibt unberührt, 
setzt aber voraus, dass wir die Verzögerung zu vertreten haben. 
Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen von uns innerhalb ei-
ner angemessenen Frist zu erklären, ob er nach Fristablauf we-
gen Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder 
Schadensersatz statt der Leistung bzw. Aufwendungsersatz ver-
langt oder auf die Lieferung besteht. 

4.6 Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so wer-
den wir ihm – beginnend 1 Monat nach Anzeige der Versandbe-
reitschaft – die durch die Lagerung entstandenen Kosten berech-
nen. Wir sind jedoch berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer 
angemessenen Frist und nach einer entsprechenden Vorankün-
digung anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und 
den Besteller mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern. 

5. Lieferung, Gefahrübergang und Versand 

5.1 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. 
5.2 Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätes-

tens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder des Ausliefe-
rungslagers, geht die Gefahr auf den Besteller über. Dies gilt 
auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Der Ver-
sand erfolgt im Auftrag des Bestellers. 

5.3 Verzögert sich der Versand in Folge von Umständen, die der Be-
steller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tag der Versand-
bereitschaft ab auf den Besteller über. Jedoch sind wir verpflich-
tet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen 
zu bewirken, die dieser verlangt. 

5.4 Auf Wunsch des Bestellers wird die Sendung auf seine Kosten 
durch uns gegen Diebstahl, Bruch, Transport, Feuer- und Was-
serschaden sowie gegen sonstige versicherbare Risiken versi-
chert. Der Zeitpunkt des Gefahrübergangs nach Ziffer 5.2 bleibt 
hierdurch unberührt. 

6. Eigentumsvorbehalt 

6.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zum 
Eingang der vollständigen Bezahlung vor. Im Übrigen behalten 
wir uns das Eigentum an der jeweils gelieferten Ware bis zur 
Leistung aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, ins-
besondere bei Zahlungsverzug, Vermögensverschlechterung, 
Stellung eines Insolvenzantrages etc. sind wir berechtigt, die ge-
lieferte (und noch nicht vollständig bezahlte) Ware zurückzuneh-
men. Dies gilt auch, falls zwar die konkret gelieferte Ware bezahlt 
wurde, aber noch Zahlungen aus der Geschäftsverbindung ins-
gesamt offen sind. Die Rücknahme bzw. Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehaltes erfordert keinen Rücktritt durch uns. In 
diesen Handlungen oder der Pfändung der gelieferten Ware 
durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten 
dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir sind nach Rücknahme 
der gelieferten Ware zu deren Verwertung befugt. Der Verwer-
tungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüg-
lich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

6.2  Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Ware pfleglich zu be-
handeln und auf Verlangen von uns für die Dauer des Eigen-
tumsvorbehalts ausreichend gegen Schäden zu versichern. An-
sprüche gegen die Versicherung tritt der Besteller bereits jetzt an 
uns ab. 

6.3  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Be-
steller unverzüglich in Textform (E-Mail oder Fax) zu benachrich-
tigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. So-
weit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstat-
ten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 

6.4  Der Besteller ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuverkaufen; diese Berechtigung kann je-
derzeit widerrufen werden, insbesondere (aber nicht ausschließ-
lich) bei einer Vermögensverschlechterung und Zahlungsrück-
ständen. Der Besteller tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderun-
gen in Höhe des Faktura-Endbetrags (einschließlich Umsatz-
steuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Ab-
nehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob 
die gelieferte Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 
worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Bestel-
ler auch nach der Abtretung ermächtigt; unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir ver-
pflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange 
der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den verein-
nahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Entfällt die 
Verpflichtung zur Nichteinziehung, so können wir verlangen, 
dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern die Abtretung mitteilt. 

6.5 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen, die uns nicht ge-
hören, zu einer einheitlichen Sache verbunden, so erwerben wir 
Miteigentum an der einheitlichen Sache im Verhältnis des Wer-
tes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Um-
satzsteuer) zu den anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbin-
dung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise mit anderen Sachen 
verbunden, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzu-
sehen ist, überträgt der Besteller an uns bereits jetzt anteilsmä-
ßig Miteigentum an dieser Sache. Wir nehmen diese Übertra-
gung an. Die Regelungen dieser Ziffer 6.5 gelten entsprechend, 
wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen vermischt oder 
verarbeitet wird. 

6.6 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ver-
langen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare 
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Si-
cherheiten obliegt uns. 

6.7 Soweit das Recht, in dessen Bereich sich die Ware befindet, ei-
nen Eigentumsvorbehalt nicht zulässt, kann der Verkäufer alle 
Rechte ausüben, die er sich an der Ware vorbehalten kann. Der 
Käufer ist verpflichtet, bei Maßnahmen des Verkäufers mitzuwir-
ken, die dieser zum Schutz seines Eigentumsrechts oder an des-
sen Stelle eines anderen Sicherungsrechts an der Ware treffen 
will. 

7. Sach- und Rechtsmängel 

7.1 Wir liefern gemäß den zum Lieferzeitpunkt gültigen und doku-
mentierten technischen Spezifikationen sowie anerkannten Re-
geln der Technik unter Beachtung der branchenüblichen Sorg-
falt. Bei darüber hinaus gehenden anwendungstechnischen, 
rechtlichen oder behördlichen Anforderungen für den vorgesehe-
nen Einsatzfall, liegt die Pflicht zur Prüfung dieser Anforderungen 
beim Besteller. Dieser weist uns auf die detaillierten Anforderun-
gen hin. 

7.2 Soweit unsere Lieferung innerhalb der Verjährungsfrist einen 
Sach- oder Rechtsmangel (nachstehend: Mangel) aufweist, des-
sen Ursache bereits zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vor-
lag, hat der Besteller nach unserer Wahl Anspruch auf Nacher-
füllung durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Die hierzu not-
wendigen Aufwendungen, wie z.B. Lohn-, Material-, Transport- 
und Wegekosten tragen wir nur, soweit diese Aufwendungen 
sich nicht dadurch erhöhen, dass ein Liefergegenstand nachträg-
lich an einen anderen Ort als den Sitz des Bestellers verbracht 

wurde, es sei denn, diese Verbringung entspricht dem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch. Ersetzte Teile werden unser Eigen-
tum und sind an uns zurück zu geben. 

7.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner 
Wahl berechtigt – unbeschadet etwaiger Schadensersatz- und 
Aufwendungsersatzansprüche gemäß Ziffer 8 – die Vergütung 
zu mindern oder – sofern unsere Pflichtverletzung wesentlich ist 
– vom Vertrag zurückzutreten. 

7.4 Voraussetzung für unsere Haftung für Mängel ist, dass  
a) keine der folgenden Umstände vorliegen: Maßabweichungen 
und Fertigungstoleranzen innerhalb von Spezifikationen, Daten-
blätter etc. gewöhnliche Alterungs-, Abnutzungs- oder Ver-
schleißerscheinungen, welche sich insbesondere aus den jewei-
ligen technischen Datenblättern ergeben, ungeeignete oder un-
sachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetrieb-
setzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebs-
mittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, chemi-
sche, elektrochemische oder elektrische Einflüsse. 
b) der Besteller seinen gesetzlich geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
Mängel sind insoweit unter Angabe deren Art und Umfang inner-
halb von 10 Tagen nach Eingang des Liefergegenstandes am 
Bestimmungsort oder, wenn diese bei ordnungsgemäßer Unter-
suchung nicht erkennbar waren, innerhalb von 10 Tagen nach 
deren Entdeckung in Textform (E-Mail oder Fax) zu rügen und 
im Detail zu substantiieren. 
c) der Besteller – unter Berücksichtigung eines angemessenen 
Gewährleistungseinbehalts gemäß Ziffer 7.8 – nicht in Zahlungs-
verzug ist. 

7.5 Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig er-
scheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Be-
steller, nach Verständigung mit uns, die erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben. Andernfalls sind wir von den Schadens-
folgen freigestellt, die deswegen eintreten, weil der Besteller uns 
nicht die erforderliche Zeit und Gelegenheit gegeben hat, die not-
wendigen Mangelbeseitigungsmaßnahmen bzw. Ersatzlieferun-
gen vorzunehmen. 

7.6  Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht soweit 
diese auf einem uns zurechenbaren vorsätzlichen Verhalten be-
ruhen und soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Sa-
chen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsansprüche), 634 a 
Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB zwingend längere Fristen vor-
schreibt. Für Ersatzstücke bzw. Nachbesserung haften wir bis 
zum Ablauf der für den ursprünglichen Liefergegenstand gelten-
den Verjährungsfrist. 

7.7  Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur in-
soweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarun-
gen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs gilt 
Ziffer 7.2 Satz 2 entsprechend. Wird der Besteller wegen eines 
Mangels des neu hergestellten Liefergegenstandes in Anspruch 
genommen, ist er verpflichtet, uns unverzüglich hiervon zu infor-
mieren. Er hat seine Abnehmer entsprechend zu verpflichten, so-
fern diese Unternehmer sind. Wir behalten uns vor, die vom Ab-
nehmer gegenüber dem Besteller geltend gemachten Ansprüche 
im Wege des Selbsteintritts zu erfüllen. In diesem Fall gilt die Er-
füllung der Ansprüche des Abnehmers als Erfüllung etwaiger An-
sprüche des Bestellers. 

7.8  Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Um-
fang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Erfolgt die 
Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstande-
nen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 

8.  Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche 
8.1  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Be-

steller Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche (nachste-
hend: Schadensersatzansprüche) geltend macht, die auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit – einschließlich von Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen – be-
ruhen. Weiter haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
wenn wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt ha-
ben, sowie in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit und soweit wir Garantien übernommen ha-
ben. 

8.2  Der Schadensersatz für die Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintreten-
den Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit vorliegt und soweit nicht für die Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder aus übernommenen Ga-
rantien gehaftet wird. Insoweit verjähren diese Schadensersatz-
ansprüche in 12 Monaten. 

8.3  Im übrigen ist die Schadensersatzhaftung – ohne Rücksicht auf 
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausge-
schlossen; insoweit haften wir insbesondere nicht für Schäden, 
die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie z.B. 
Produktionsaus-fall, Nutzungsverluste oder entgangener Ge-
winn. 

8.4  Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes 
bleiben unberührt. 

8.5  Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers sind beschränkt 
auf den Betrag des Interesses, welches dieser an der Erfüllung 
des Vertrages hat. 

8.6  Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Ar-
beitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

9.  Anwendungstechnische Hinweise 

9.1  Unsere Gebrauchsanweisungen stellen nur allgemeine Richtli-
nien dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des ein-
zelnen Produktes und wegen der jeweiligen besonderen Gege-
benheit obliegt dem Besteller die eigene Erprobung. 

9.2  Bei anwendungstechnischer Unterstützung des Bestellers durch 
uns trägt der Besteller das Risiko des Gelingens seines Werkes. 
Etwaige Ansprüche des Bestellers gemäß Ziffer 8 bleiben unbe-
rührt. 

10.  Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 

10.1  Erfüllungsort für die Lieferung ist das Herstellerwerk bzw. unser 
Auslieferungslager. Erfüllungsort für die Zahlung ist unser Ge-
schäftssitz. 

10.2  Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch berech-
tigt, den Besteller auch an einem sonstigen gesetzlichen Ge-
richtsstand zu verklagen. 

10.3  Der Vertrag unterliegt den Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
(CISG). Soweit das einheitliche UN-Kaufrecht keine Regelung 
enthält, gilt das deutsche Recht unter Ausschluss des Internatio-
nalen Privatrechts. 

10.4  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbe-
dingungen oder sonstige vertragliche Vereinbarungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Best-
immungen unberührt. 


